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Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung 1 

(Änderung vom 7. April 2020) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I.  

Die Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung vom 4. Dezember 20122 wird wie folgt geändert: 

§ 23 Anmeldefrist für das Anspruchsjahr 2020 

1 Die Anmeldung für das Anspruchsjahr 2020 ist bis spätestens am 31. Dezember 
des Anspruchsjahres einzureichen. 
2 Zur Anmeldung berechtigt sind auch Personen, auf deren Gesuch um Prämien-
verbilligung für das Anspruchsjahr 2020 wegen Verspätung nicht eingetreten 
wurde. 
3 Bei Personen, über deren Gesuch für das Anspruchsjahr 2020 bereits rechts-
kräftig entschieden wurde, werden wesentliche Änderungen der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach § 14 Abs. 2 berücksichtigt. 

II.  

1 Dieser Beschluss tritt am 14. April 2020 in Kraft. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung aufgenommen. 
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